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Mustervereinbarung über die gegenseitige Überlassung von Fahrzeugen und 
Geräten zwischen den Bauämtern und den Landkreisen 
 
Anlage 
1  Mustervereinbarung über die gegenseitige Überlassung von Fahrzeugen und 

Geräten des Straßenbetriebsdienstes (Stand: Oktober 2005) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch eine Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Bauämtern und den Land-

kreisen kann die Wirtschaftlichkeit des Straßenbetriebsdienstes – zum Vorteil bei-

der Verwaltungen – weiter verbessert werden.  

 

In Abstimmung mit dem Bayerischen Landkreistag haben wir daher – neben der 

Kooperation im Winterdienst (siehe unser Rundschreiben vom 16.09.2005 Nr. IID1-

43315-013/05) – eine Mustervereinbarung über die gegenseitige Überlassung von 

Fahrzeugen und Geräten ausgearbeitet. Auf der Grundlage dieser Mustervereinba-

rung können die Straßenbauämter in eigener Zuständigkeit entsprechende Koope-

rationen mit den Landkreisen vereinbaren. 

 

Aus vergabe-, steuer- und haftungsrechtlichen Gründen ist das gegenseitige Über-

lassen von Fahrzeugen und Geräten zwischen einer staatlichen und einer kommu-

nalen Behörde nur im Rahmen einer Leihe möglich.  
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Die Haftpflichtschäden wickelt im Rahmen einer Leihe der jeweilige Verleiher ab. 

Die staatlichen Fahrzeuge und Geräte sind somit auch bei einem Einsatz auf 

Kreisstraßen durch den Staat selbstversichert. Eine evt. Schadensregelung erfolgt 

durch die Behörden des Finanzministeriums. 

 

Die Mustervereinbarung über die gegenseitige Überlassung von Fahrzeugen und 

Geräten wird im Behördennetz der Straßenbauverwaltung 

(http://strassenbau.bybn.de) im Abschnitt Straßenbetriebsdienst veröffentlicht und 

bei Bedarf aktualisiert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Entorf 
Ministerialdirigent
 


